
 

 

Januar 2026 

Information zur Rahmenvereinbarung „Vereinfachte Risikoprüfung 
Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsminderungsversicherung“ – Start 01.02.2026 

 
Ihre Arbeitskraftabsicherung leicht gemacht 
Sichern Sie sich und Ihre Familie ab mit der Provinzial: Nutzen Sie die Rahmenvereinbarung zur 
vereinfachten Risikoprüfung für Land-, Forstwirte und Winzer – exklusiv für WLV-Mitglieder! 
 
Profitieren Sie von einem klar geregelten, stark vereinfachten Antragsprozess für die 
Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsminderungsversicherung. 
 
Individuelle Absicherung 
Gilt für Verbandsmitglieder, deren berufstätige Ehe-/Lebenspartner, Arbeitnehmer und in 
Ausbildung befindliche Kinder. 
 
Einfache Gesundheitsprüfung 
Es genügt eine kurze Dienstobliegenheitserklärung – lange Gesundheitsfragebögen entfallen. 
 
Drei Versicherungsprodukte stehen zur Auswahl 

• Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) 
• Erwerbsminderungsversicherung (SEU) 
• Berufsunfähigkeitsversicherung als Direktversicherung (FSBU) nach § 3 Nr. 63 EStG 

 
Leistungen 

• Bis zu 1.750 Euro Monatsrente (Auszubildende bis 1.500 Euro) 
• Keine Beitrags- oder Rentendynamik 
• Keine Optionen zur Rentenerhöhung ohne Gesundheitsprüfung 

 
Rahmenbedingungen 

• Maximales Eintrittsalter: 55 Jahre 
• Abschlussfrist: 

o Bis spätestens 12 Monate nach Start der Rahmenvereinbarung (d.h. bis 31.01.2027) 
o Für Neumitglieder: Bis 18 Monate nach Eintritt in den Verband 
o Für Kinder: Bis 18 Monate nach besonderem Lebensereignis (z. B. 

Ausbildungsbeginn, Hofübernahme) 
• Einschränkungen: 

o Keine vereinfachte Annahme möglich, wenn bereits ein Antrag bei der Provinzial 
abgelehnt oder zurückgestellt wurde 

 
So funktioniert’s: 
1. Kontakt aufnehmen: Wenden Sie sich an den WLV oder ihren Provinzial-Vermittler. 
2. Antragstellung: Füllen Sie den Antrag und die Dienstobliegenheitserklärung aus. 
3. Absicherung erhalten: Sie erhalten Ihre gewünschte Versicherungslösung – und das ohne 

lange Gesundheitsfragen. 
 
Exklusiv für Verbandsmitglieder – jetzt Kontakt aufnehmen und Vorteile sichern! 
 



 

 

Wer profitiert von der Rahmenvereinbarung?  
 
Zwei Beispielfälle: 
 
 

Martin, 33 Jahre 
Landwirt 

▪ Er bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Ehefrau einen 
Milchviehbetrieb. 

▪ Ein Berufskollege empfiehlt ihm die unabhängige 
Versicherungsberatung des WLV. 

▪ Er vereinbart einen Termin zur Analyse seines 
Versicherungsbedarfes. 

▪ Im Gespräch werden Sachwerte, Haftungsrisiken und 
die Berufsunfähigkeitsversicherung thematisiert. 

▪ Auf Nachfrage zu Vorerkrankungen berichtet er von 
einer Hodenkrebsdiagnose im Alter von 25 Jahren. 

▪ Die Nachsorgeuntersuchungen verliefen positiv. Seit 
dem 30. Geburtstag gilt er als geheilt. 

*Die Beispielbilder wurden mittels KI erstellt. 

▪ Theresa hat ihr Agrar-Studium abgeschlossen. 
▪ Im Studium hat sie Thomas Meyer kennengelernt und 

die beiden haben kürzlich geheiratet. 
▪ Der Hof Meyer ist Mitglied des WLV.  
▪ Beim Jahresgespräch mit der Provinzial-Agentur fällt 

auf, dass Theresa keine BU-Versicherung hat. 
▪ In der Jugend litt sie an einer Angststörung. 
▪ Aufgrund dieser Vorgeschichte wurde ihr vor kurzem 

von der Pfefferminzia Versicherung der Abschluss der 
BU-Police verweigert. 

▪ Seit 2 Jahren hat sich ihr Zustand so nachhaltig 
stabilisiert, dass keine Therapie mehr verordnet wurde. 

Theresa, 28 Jahre 
Landwirtin 


